
 

 

 

Antrag 2 
an die Diözesanversammlung am 16.11.2024 
 
 
Antragsgegenstand: Wahl der Ersatzdelegierten  für die Bundesversammlung durch den 

Diözesanvorstand 
 
Antragsteller: Diözesanvorstand 
 
Antragstext: 
Auf der Grundlage von § 14 Absatz 5 der Satzung beschließt die Diözesanversammlung mit 
2/3 Mehrheit, eine ggf. notwendig werdende Nachwahl von Delegierten bzw. 
Ersatzdelegierten für die Bundesversammlung 2025 an den Diözesanvorstand zu delegieren. 
Der Wahlgang „Ersatzdelegierte für die Bundesversammlung“ entfällt daher in dieser 
Diözesanversammlung. 
 
Begründung: 
Dieser Antrag ermöglicht es dem Diözesanvorstand, auch kurzfristig Ersatzdelegierte 
nachzunominieren, sofern die gewählten Delegierten ihr Mandat nicht ausüben können. 
 
 
Mönchengladbach, 02.10.2024 
 
 
 
Peter Witte 
Diözesansekretär 
 


